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Einleitung

Wann wird Altersdiskriminierung virulent und wie ist dieser Form der Diskri-
minierung angemessen zu begegnen? Lange Zeit wurde diese Frage überwiegend
in Fachkreisen diskutiert und bestimmte die Arbeit entsprechender Lobbygrup-
pen, rückte in letzter Zeit aufgrund der demographischen Entwicklung aber zu-
nehmend ins öffentliche Bewusstsein. Neben offensichtlichen Formen altersbe-
dingter Ungleichbehandlung, wie der Anwendung starrer Altersgrenzregelungen
für den Eintritt bzw. das Ausscheiden aus dem Berufsleben, existiert eine ganze
Bandbreite weniger offensichtlicher Formen von Altersdiskriminierung, bei de-
nen lediglich mittelbar an das Alter einer Person angeknüpft wird. So findet sich
bspw. in vielen Stellananzeigen der Hinweis auf eine vorherige Berufserfahrung
oder das Erfordernis besonderer Flexibilität und Leistungsbereitschaft für die in
Frage stehende Position, so dass eine Benachteiligung jüngerer respektive älterer
Menschen zu befürchten steht. Dabei sind Ungleichbehandlungen aufgrund des
Alters jedoch keinesfalls ausschließlich ein Phänomen des Berufslebens, ob-
gleich die Konsequenzen hier oftmals besonders gravierend sind, sondern er-
streckt sich auf nahezu alle Lebensbereiche und Altersgruppen. Die Entschei-
dung zur Ungleichbehandlung basiert dabei vielfach auf verallgemeinernden
Annahmen bzw. bewussten oder unbewussten Vorurteilen bzgl. vermeintlich mit
dem Alter zusammenhängender Fähigkeiten und Eigenschaften. Angesichts der
persönlichen, sozialen sowie wirtschaftlichen Konsequenzen wird eine Antwort
auf die anfangs aufgeworfene Frage immer drängender. Der europäische Gesetz-
geber hat mit dem Erlass der Richtlinie 2000/78/EG1 reagiert und auch die
Arbeitgeber werden angesichts der sich verändernden Altersstruktur der Bevölke-
rung von einigen ihrer bisherigen Praktiken Abstand nehmen müssen, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Für eine nachhaltige Bekämpfung von Altersdiskriminie-
rung bedarf es neben einem rechtlichen Rahmen, jedoch auch eines breiten ge-
sellschaftlichen Konsenses, dass Diskriminierungen aufgrund des Alters ebenso
verwerflich sind wie solche aufgrund der Hautfarbe oder des Geschlechts. Eine
der Hauptproblematiken im Bereich der Altersdiskriminierung besteht jedoch
darin, dass nicht jede Unterscheidung aufgrund des Alters sozial verwerflich ist
und aufgrund unzulässiger Vorurteile erfolgt, sondern teilweise einer praktischen
Notwendigkeit entspringt, die nicht unvereinbar ist mit dem Gleichbehandlungs-

1 Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines all-
gemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und
Beruf; ABl. EG Nr. L 303 vom 02.12.2000, S. 16. Im Folgenden als „Richtlinie“ oder
„Rahmenrichtlinie“ bezeichnet.



gebot, sondern ein adäquates Mittel zur Verfolgung sozialer oder wirtschaftlicher
Ziele darstellt. Die Schwierigkeit besteht denn oftmals gerade darin, zwischen
unzulässigen Diskriminierungen auf der einen und zulässigen und notwendigen
Ungleichbehandlungen auf der anderen Seite zu unterscheiden.

Indem die Arbeit die unterschiedlichen Problemfelder im Bereich der Alters-
diskriminierung herausarbeitet, die Zusammenhänge und Unterschiede zu den
bisherigen Diskriminierungsgesetzen darstellt und in ihren Kontext einbettet, soll
sie die für eine Beantwortung der Frage nach einem angemessenen Umgang mit
Altersdiskriminierung erforderlichen Paramenter herausarbeiten, die eine einzel-
fallbezogene Antwort ermöglichen.
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Teil 1

Begriffe, Interessen und Rechtsentwicklung

Kapitel 1

Einführung

A. Bestimmung und Abgrenzung des Themas

Der in nahezu allen Industriestaaten zu verzeichnende demographische Wandel
stellt eines der bedeutendsten gesellschaftlichen Probleme der kommenden Jahr-
zehnte dar und konfrontiert politische Akteure, Bürger wie Unternehmen glei-
chermaßen mit vielfältigen Herausforderungen1. Einen wichtigen Aspekt stellt in
diesem Zusammenhang die Frage nach dem Umgang mit altersspezifischen Dis-
kriminierungen dar. Im Zuge der Umsetzung der Richtlinie hat Großbritannien
mit den Employment Equality (Age) Regulations 20062 erstmals ein Gesetz zum
Schutz vor Altersdiskriminierung verabschiedet, dessen Darstellung und Analyse
den Schwerpunkt der Arbeit bilden. Nach Abgabe dieser Arbeit sind die ver-
schiedenen britischen Antidiskriminierungsgesetze im Frühjahr 2010 im Equality
Act 2010 zusammengefasst worden. Ziel dieser Konsolidierung war die Schaf-
fung eines einheitlichen Diskriminierungsgesetzes unter weitestgehender Har-
monisierung der unterschiedlichen Diskriminierungsgesetze. Eine grundlegende
Neuregelung des Diskriminierungsrechts ist mit der Verabschiedung des Employ-
ment Equality Act 2010 nicht verbunden gewesen. Die Arbeit basiert noch auf
dem Regime der Altersdiskriminierungsregelungen unter Geltung der Regula-
tions; wesentliche Änderungen werden, soweit erforderlich, an entsprechender
Stelle kenntlich gemacht. Die Erschließung der britischen Herangehensweise aus
deutscher Perspektive bietet sich vor allem aus zwei Gründen an. Zum einen hat
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz3, mit dem der deutsche Gesetzgeber

1 Für den demographischen Wandel innerhalb der EU-25, vgl. Eurostat, Eurostat
Jahrbuch 2006–2007, S. 59 ff. sowie Teil 1 Kapitel 2 B. I. der Arbeit für die strukturel-
len Altersverschiebungen innerhalb Großbritanniens.

2 SI 2006/1031; im Folgenden als „EE(A)R 2006“ bzw. „Regulations“ bezeichnet.
3 Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz dient der Umsetzung der Richtlinie

2000/78/EG sowie drei weiterer Richtlinien (Richtlinie 2000/43/EG des Rates v.
29. Juni 2000; Richtlinie 2002/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v.
23. September 2002 sowie Richtlinie 2004/113/EG des Rates v. 13. Dezember 2004)
und schützt damit vor Diskriminierungen aus Gründen der Rasse, der ethnischen Her-
kunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Al-




